Zeitschrift: Zeitschrift fur 6ffentliche FUrsorge : Monatsschrift fir Sozialhilfe :
Beitrage und Entscheide aus den Bereichen Firsorge,
Sozialversicherung, Jugendhilfe und Vormundschatft

Herausgeber: Schweizerische Konferenz fur Sozialhilfe

Band: 86 (1989)

Heft: 2

Artikel: Teilrevision der Richtsatze

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-838382

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-838382
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Teilrevision der Richtsitze

Besondere Unterhaltsbeitrige fiir erwachsene Personen
in Wohngemeinschaften

Anlidsslich der Vorstandssitzung vom 1. Dezember 1988 in Liestal stand eine
von der Kommission fiir Richtsdtze und der Geschiftsleitung beantragte Teil-
revision der Richtsidtze fiir die Bemessung der materiellen Hilfe vom 1.
Januar 1987 zur Diskussion. Die Schwerpunkte waren einerseits die Anpas-
sung der Betridge fiir den Unterhalt und der sogenannten «Freien Quote» (Ta-
schengeld) an die Teuerung und andererseits eine Ergidnzung von Ziffer
2.1.6, d.h. der Unterhaltsbeitrige pro Erwachsenen in Wohngemeinschaften
mit gemeinsamer Haushaltfiihrung.

Der Vorstand stimmte den neuen Ansidtzen, die auf den 1.Mai 1989 in
Kraft treten werden, zu. Unseren Mitgliedern wird rechtzeitig die neu ge-
druckte Ausgabe der Richtsitze zugestellt.

1. Beitrige fiir den Unterhalt

— Alleinstehende mit eigenem Haushalt von Fr. 560.— auf Fr. 590.—
— Ehepaare von Fr. 820.— auf Fr. 860.—
— Zuschlag fiir das 1. Kind von Fr. 200.— auf Fr. 210.—
— Zuschlag fiir das 2. Kind von Fr. 150.— auf Fr. 158.—
— Zuschlag fiir jedes weitere Kind von Fr. 140.— auf Fr. 147.—
— Zuschlag fiir Kinder ab 10 Jahren von Fr. 30.- auf Fr. 32.-
— Zuschlag fiir Kinder ab 16 Jahren von Fr. 55— auf Fr. 58—

Begriindung: Die Lebensmittelteuerung von rund 5,5% seit der letzten
Anpassung per 1.Januar 1987 rechtfertigt eine Erh6hung der Ansédtze um
durchschnittlich 5% per 1. Mai 1989; die nidchste Anpassung soll erst vorge-
nommen werden, wenn sich eine Erh6hung um mindestens weitere 5% recht-
fertigt.

2. Betrag fiir die «Freie Quote» (Taschengeld)

Der Betrag fiir die «Freie Quote» (Taschengeld) soll per 1. Mai 1989 von
Fr. 135.— auf Fr. 150.— erh6ht werden.

Begriindung: Die letzte Anpassung von Fr. 120.— auf Fr. 135.— datiert vom
1. Januar 1984; seither sind die allgemeinen Lebenshaltungskosten um 12,1%
gestiegen, so dass eine Erh6hung des Betrages um 11,1% (oder von Fr. 4.50
auf Fr. 5.— pro Tag) gerechtfertigt ist.
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3. Unter Ziffer 2.1.6: Erginzung

Unterhaltsbetrige pro erwachsene Person in Wohngemeinschaften mit ge-
meinsamer Haushaltfiihrung:

2-Personen-Haushalte Fr. 430.— pro Person
3-Personen-Haushalte Fr. 375.— pro Person
4-Personen-Haushalte Fr. 335.— pro Person
S-Personen-Haushalte Fr. 310.— pro Person
6-Personen-Haushalte Fr. 290.— pro Person
‘1-Personen-Haushalte Fr. 280.— pro Person
8-Personen-Haushalte Fr. 270.— pro Person
Haushalte mit 9 und mehr erwachsenen Personen Fr. 260.— pro Person

Fir Kinder und Jugendliche bis zum 20. Altersjahr gelten die Unterhalts-
ansidtze gemdss Ziffer 2.1.5.

Begriindung: Die Berechnung der Unterhaltsansédtze fiir unterstiitzte Er-
wachsene in Wohngemeinschaften mit mehr als zwei Personen bereitet in der
Praxis Miihe, da die SK&F keine degressive Skala fiir Erwachsene vorgibt
(im Gegensatz zu den Kinderzuschligen). Die beantragten Betriige sind in
Analogie zum SKGOF-Unterhaltsbudget fiir Familien mit mehreren quasi er-
wachsenen Kindern (vom 17. bis zum 20. Altersjahr) errechnet worden und
halten einem Vergleich mit den faktischen Unterhaltskosten in Haushalten
von ungelernten Arbeitnehmermn stand. Mit ihnen gibt die SK6F erstmals Pro-
Kopf-Beitrige fiir die (vor allem in stidtischen Agglomerationen) zunehmen-
den Fille von Unterstiitzten in Wohngemeinschaften bzw. Kollektivhaushal-
ten vor, was einem dringenden Bediirfnis der Praxis entspricht.

Anrechnung des Einkommens bei der Bemessung der Hilfe Ziffer 3.2

In Angleichung an die AHV wird diec Anrechnung des Einkommens bei
der Bemessung der Hilfe Ziffer 3.2 von Fr. 540.— auf Fr. 600.— pro Monat
erhoht.

Die Geschiftsleitung sieht vor, die Richtsidtze dieses Jahr neu zu bearbei-
ten. Das Sekretariat der SKOF ist dankbar fiir spontane Revisionsvorschlige
aus den Mitgliederkreisen.

p.sch.

Das Geschift mit der Barmherzigkeit
Kein Tag ohne Bettelbrief

Kurz vor Weihnachten schrieb der Ziircher Korrespondent Hansruedi Berger
unter dem Titel «Das Geschdft mit der Barmherzigkeit» im Berner «Bund»
einen wohl kritischen, aber faktengetreuen und, wie mir scheint, auch fiir

19



	Teilrevision der Richtsätze

